
Kontakt

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine per-
sönliche Beratung? Rufen Sie uns einfach an oder
kommen Sie im Stadtwerke Kundencenter vorbei!

Stadtwerke Augsburg
Kundencenter Hoher Weg

Hoher Weg 1
86152 Augsburg
Tel. 0821/6500-6500 

www.stadtwerke-augsburg.de
kundencenter@stawa.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 16.00 Uhr
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Ihre Vorteile mit

swa Strom Service

n Vor-Ort-Service im Kundencenter 

oder per Telefon bzw. E-Mail

n Kostenvorteil im Vergleich zur

Grundversorgung

n Flexibilität durch kurze Vertragslaufzeit

n Auf Wunsch Kundenkarte  

KAROCARD inklusive

swa Strom Service –
sparen und auf 
nichts verzichten

Unser Strom-Mix

Informationen über die Stromherkunft des Jahres
2010 gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom
7. Juni 2005 geändert 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

85,1 %
aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen

14,9 %

E

C

40,5 %

14,8 %

18,5 %

10 %
4,5 %

11,7 %
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Stadtwerke Energie GmbH
(Standardstromprodukt)

swa Strom Service

Daten 2010 - Stand der Informationen: 6. Oktober 2011 (Quelle: BDEW)

Kernkraft       Kohle       Erdgas       Sonstige fossile Energieträger

Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG

Sonstige regenerative Energieträger

A B               C D

E

F

0 g/kWh

201 g/kWh

Radioaktiver Abfall:

CO2-Emissionen:

0,0004 g/kWh

421 g/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

42,5 %

37,3 %

24,5 %
13,6 %

14,9 %

18,1 %

11,7 %

16,3 %

3,3 %

4,2 %

3,1 %
10,5 %
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Deutschland 
zum Vergleich

Stadtwerke Energie GmbH
(Gesamtbeschaffung)

0,0004 g/kWh

405 g/kWh

Radioaktiver Abfall:

CO2-Emissionen:

0,0007 g/kWh

494 g/kWh

Von hier. Für uns.

www.stadtwerke-augsburg.de



Preisgruppe /
Jahresverbrauch 

swa Strom Service
0 bis 10 000 kWh

swa Strom Basis 2
über 10 000 kWh

Verbrauchspreis        Grundpreis
pro kWh

23,06 Cent 

26,11 Cent

Bei einem Jahresverbrauch größer als 10 000 kWh kommen die Preise der 
Grund-/Ersatzversorgung (Basis) zur Anwendung. 

Alle Preise sind inklusive aller Abgaben und Steuern (Preisstand 1. April 2012).

Allgemeine Informationen

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise
durch Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung, Überweisung
oder Bareinzahlung im Kundencenter, Hoher Weg 1 in Augsburg zu
leisten. Der Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich.

Ist der Kunde mit der ihm mitgeteilten Preis- und/oder Vertrags-
anpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen.

Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energie-
lieferung können an unseren Verbraucherservice per Post an
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Kundencenter, Hoher Weg 1,
86152 Augsburg, telefonisch unter der Telefonnummer 0821/6500-
6500 oder per E-Mail an kundencenter@stawa.de gerichtet wer-
den. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen
Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als
Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die
Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgen-
den Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahnen Verbraucherservice,
Postfach 8001/53105 Bonn, Tel. Mo.-Fr. von 09.00-15.00 Uhr
030/22480-500 oder 01805/101000 – Bundesweites Infotelefon
(Festnetz-preis 14ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min), 
Fax 030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren
bei der Schlichtungsstelle ENERGIE beantragt werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres Unter-
nehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende
Lösung gefunden wurde. 

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin;
Tel. 030/2757240-0;  Fax 030/2757240-69; 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de; 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de.

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energiever-
brauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen,
Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf
folgender Internetseite: www.pro-e-augsburg.de.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.stadtwerke-augsburg.de!

Stand: Februar 2012
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Klare, überschaubare Konditionen

Die Preise enthalten die Netznutzung, die gesetzliche Konzessions-
abgabe an die Gemeinden, Anteile der staatlich veranlassten
Umlagen zur Förderung regenerativer Energien sowie der Kraft-
Wärme-Kopplung, die §19 StromNEV-Umlage, die Stromsteuer
und die Umsatzsteuer von 19 %.

swa Strom Service hat eine Gültigkeit für Anlagen von 0-10 000 kWh
Jahresverbrauch ohne Leistungsmessung im Stromnetzgebiet der
Stadtwerke Augsburg Netze GmbH, jedoch ohne Bergheim,
Inningen und Göggingen. Die Grundpreise fallen auch dann an,
wenn keine Energie verbraucht wird.

Gerne Service, gerne günstig.

Mit swa Strom Service kommen Sie zweimal
auf Ihre Kosten: Sie sparen beim Preis und pro-
fitieren vom vollen Kundenservice. Im Vergleich
zur Grundversorgung zahlen Sie bei voller
Leistung weniger. Zudem können Sie bei allen
Fragen unseren persönlichen Service nutzen –
vor Ort im Kundencenter, am Telefon oder per
E-Mail.

7,74 Euro/Monat

1,43 Cent/kWh

Tarifinformationen

n Erstvertragslaufzeit: 6 Monate

n Kündigungsfrist: 6 Wochen

n Nach Ende der Erstvertragslaufzeit ver-

längert sich Ihr Vertrag um je einen Monat



KONTOINHABER VORNAME/NAME  BANKLEITZAHL

KONTONUMMER NAME DER BANK, ORT

DATUM, UNTERSCHRIFT  D E S  K O N T O I N H A B E R S

ZÄHLERNUMMER KUNDENUMMER NAME L IEFERANT (Bitte Kopie der letzten Stromrechnung beilegen)

1. Kunde

Auftraggeber       Herr    Frau  Titel

VORNAME/NAME                                          GEBURTSTAG

STRASSE/HAUSNUMMER

TELEFON GESCHÄFTLICH TELEFON PRIVAT

PLZ                     ORT

FAX/E-MAIL

DATUM, UNTERSCHRIFT  D E S  A U F T R A G G E B E R SFÜ
R
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Lieferanschrift (Nur ausfüllen, wenn abweichend vom Auftraggeber)

STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT

2. Rechnungsanschrift (Nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

VORNAME/NAME STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT

3. Bisheriger Strombezug

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH Anderer Lieferant

4. Abnahme und Preis
Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an elektrischer Energie.
Den Preis je Messstelle inklusive Mehrwertsteuer für Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Augsburg finden Sie im jeweils geltenden Preisblatt – swa Strom Service.

5. Annahme, Laufzeit, Kündigung
Gewünschter Lieferbeginn: Nächstmöglich Zum 01. (Monat) (Jahr)
Das Vertragsverhältnis kommt durch Bestätigung der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (im Folgenden Lieferant genannt) in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der
Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ablauf des sechsten Liefermonats.
Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.

6. Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem 
Auftragsverhältnis von meinem Girokonto im Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. 

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. 
Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zusätzlich unter www.stadtwerke-augsburg.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.

8. Datenaustausch mit der Schufa/Bonitätsprüfung
Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant der für seinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft Daten für die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung des Stromliefervertrages
übermittelt und Auskünfte über ihn von der SCHUFA erhält. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei gewahrt.

9. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromvertrages erfor-
derlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmäch-
tigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder der Messung. Soweit und solange für den Kunden ein
Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

10. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Kundencenter, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg. Per Telefax an die
Telefax Nr.: 0821 6500-14415 oder per E-Mail an die E-Mailadresse: kundencenter@stawa.de.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen
Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. – Ende der Widerrufsbelehrung –

11. Einwilligungserklärung
Erklärung zur Datenverwendung Über die Vertragsabwicklung hinaus werden die vom Kunden erhobenen personenbezogenen Daten zu individuellen Werbe- und Produktinformationen (aus den
Bereichen Energie, Wasser, Verkehr) sowie zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung innerhalb des Konzerns der Stadtwerke Augsburg* sowie ggf. externer Dienstleister im Rahmen einer
Auftragsdatenverarbeitung ausgetauscht und verarbeitet.
Einverständnis zur weitergehenden Datenverwendung

Ja, ich möchte auch per Telefon und Email zu Werbung über Produkte des Konzerns Stadtwerke Augsburg* (aus den Bereichen Energie, Wasser, Verkehr) sowie zum Zwecke der Markt- und
Meinungsforschung kontaktiert werden.

Die Einwilligung in die Datenverwendung für Werbezwecke ist freiwillig und kann vom Kunden jederzeit widerrufen werden unter: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg, Kundencenter, 
oder per E-Mail: kundencenter@stawa.de
* Unter den Konzernbegriff Stadtwerke Augsburg fallen insbesondere die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Stadtwerke Augsburg Netze GmbH, Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH und AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH

12. Auftragserteilung
Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten 
Bedarf an elektrischer Energie an die obige Entnahmestelle zu liefern. Der Vertrag kommt 
mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens einen Monat nach 
Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

Stand Februar 2012

Der Kunde ist damit einverstanden, über die zuvor genannte E-Mail-Adresse vom Lieferanten rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses
(z.B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn, etwaige Preis- oder Vertragsanpassungen, etc.) zu erhalten.

Ja, ich will 
swa Strom Service

�

www.stadtwerke-augsburg.de

�

�

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Hoher Weg 1, 86152 Augsburg

Tel. 0821/6500-6500  Fax 0821/6500-14415

Registergericht Augsburg HRB 18094

Geschäftsführer: 

Dr. Claus Gebhardt, Dipl.-Kfm. Norbert Walter

strom service-formular_strom primo-formular  30.01.12  17:29  Seite 1



KONTOINHABER VORNAME/NAME  BANKLEITZAHL

KONTONUMMER NAME DER BANK, ORT

DATUM, UNTERSCHRIFT  D E S  K O N T O I N H A B E R S

ZÄHLERNUMMER KUNDENUMMER NAME L IEFERANT (Bitte Kopie der letzten Stromrechnung beilegen)

1. Kunde

Auftraggeber       Herr    Frau  Titel

VORNAME/NAME                                          GEBURTSTAG

STRASSE/HAUSNUMMER

TELEFON GESCHÄFTLICH TELEFON PRIVAT

PLZ                     ORT

FAX/E-MAIL

DATUM, UNTERSCHRIFT  D E S  A U F T R A G G E B E R SFÜ
R
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Lieferanschrift (Nur ausfüllen, wenn abweichend vom Auftraggeber)

STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT

2. Rechnungsanschrift (Nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

VORNAME/NAME STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT

3. Bisheriger Strombezug

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH Anderer Lieferant

4. Abnahme und Preis
Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an elektrischer Energie.
Den Preis je Messstelle inklusive Mehrwertsteuer für Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Augsburg finden Sie im jeweils geltenden Preisblatt – swa Strom Service.

5. Annahme, Laufzeit, Kündigung
Gewünschter Lieferbeginn: Nächstmöglich Zum 01. (Monat) (Jahr)
Das Vertragsverhältnis kommt durch Bestätigung der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (im Folgenden Lieferant genannt) in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der
Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ablauf des sechsten Liefermonats.
Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.

6. Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem 
Auftragsverhältnis von meinem Girokonto im Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. 

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. 
Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zusätzlich unter www.stadtwerke-augsburg.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.

8. Datenaustausch mit der Schufa/Bonitätsprüfung
Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant der für seinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft Daten für die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung des Stromliefervertrages
übermittelt und Auskünfte über ihn von der SCHUFA erhält. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei gewahrt.

9. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromvertrages erfor-
derlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmäch-
tigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder der Messung. Soweit und solange für den Kunden ein
Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

10. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Kundencenter, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg. Per Telefax an die
Telefax Nr.: 0821 6500-14415 oder per E-Mail an die E-Mailadresse: kundencenter@stawa.de.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen
Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. – Ende der Widerrufsbelehrung –

11. Einwilligungserklärung
Erklärung zur Datenverwendung Über die Vertragsabwicklung hinaus werden die vom Kunden erhobenen personenbezogenen Daten zu individuellen Werbe- und Produktinformationen (aus den
Bereichen Energie, Wasser, Verkehr) sowie zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung innerhalb des Konzerns der Stadtwerke Augsburg* sowie ggf. externer Dienstleister im Rahmen einer
Auftragsdatenverarbeitung ausgetauscht und verarbeitet.
Einverständnis zur weitergehenden Datenverwendung

Ja, ich möchte auch per Telefon und Email zu Werbung über Produkte des Konzerns Stadtwerke Augsburg* (aus den Bereichen Energie, Wasser, Verkehr) sowie zum Zwecke der Markt- und
Meinungsforschung kontaktiert werden.

Die Einwilligung in die Datenverwendung für Werbezwecke ist freiwillig und kann vom Kunden jederzeit widerrufen werden unter: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg, Kundencenter, 
oder per E-Mail: kundencenter@stawa.de
* Unter den Konzernbegriff Stadtwerke Augsburg fallen insbesondere die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Stadtwerke Augsburg Netze GmbH, Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH und AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH

12. Auftragserteilung
Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten 
Bedarf an elektrischer Energie an die obige Entnahmestelle zu liefern. Der Vertrag kommt 
mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens einen Monat nach 
Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

Stand Februar 2012

Der Kunde ist damit einverstanden, über die zuvor genannte E-Mail-Adresse vom Lieferanten rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses
(z.B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn, etwaige Preis- oder Vertragsanpassungen, etc.) zu erhalten.

Ja, ich will 
swa Strom Service

�

www.stadtwerke-augsburg.de

�

�

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Hoher Weg 1, 86152 Augsburg

Tel. 0821/6500-6500  Fax 0821/6500-14415

Registergericht Augsburg HRB 18094

Geschäftsführer: 

Dr. Claus Gebhardt, Dipl.-Kfm. Norbert Walter
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Der Vertrag kommt zustande mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg, Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer dieses Unternehmens sind Herr Dr.
Claus Gebhardt sowie Herr Dipl.-Kfm. Norbert Walter. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Rainer Schaal. Handelsregister: Registergericht Augsburg, HRB 18094.
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 9103 11641110 Telefon: 0821/6500-6500, Telefax: 0821/6500-14415, E-Mail: kundencenter@stawa.de 

Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse
Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen sowie im Internet etc. ist freiblei-
bend und unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt. Für den Fall des
Vertragsabschlusses im Internet stellt das Ausfüllen des Formulars ein Angebot zum
Abschluss eines Vertrages dar. Die per E-Mail übersandte Eingangsbestätigung stellt keine
Annahme des Angebots dar, sondern informiert lediglich über den Eingang des Angebots.
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform (auch E-Mail) unter
Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des
bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.   
Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht 
Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an
seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des
auf den (ggf. jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an
dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird. 
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziff. 9. Der Lieferant ist weiter von
seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und / oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb
auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant an der
Lieferung, der Erzeugung und / oder dem Bezug von Strom aufgrund höherer Gewalt oder
sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich ist oder wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Anteilige Preis-
berechnung 
Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen
Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom
Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf Verlangen des
Lieferanten oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der Lieferant
wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde kann einer
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die
Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der
Lieferant und / oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der
letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen
Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden; dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine
rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Lieferanten oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt verweigert
oder behindert, ist er dem Lieferanten zum Ersatz der dadurch entstandenen Kosten ver-
pflichtet. Bei einer pauschalen Berechnung der Kosten ist dem Kunden der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der
Pauschale. 
Der Lieferant kann vom Kunden ein- oder zweimonatlich Abschlagszahlungen verlangen.
Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs
nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegan-
genen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht,
ist dies angemessen zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 3 EnWG blei-
ben unberührt. 
Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate
nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom
Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung
unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung,
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent-
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden nach § 40
Abs. 3 EnWG bleiben unberührt. 
Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Die
Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-
gestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf
den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn,
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in
diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei
Jahre, beschränkt.
Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die
Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig
berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entspre-
chend angepasst werden. 
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Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung  
Sämtliche Rechnungsbeträge sind  zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu
dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des
Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag zu zahlen.
Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den
Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten kon-
kret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die
Pauschale. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht oder sofern der in der Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersicht-
lichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.
Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
Vorauszahlung
Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener
Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt (frühestens jedoch zu Beginn der Lieferung). Die
Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt die für einen Zeitraum von zwei
Liefermonaten zu leistenden Zahlungen und ergibt sich aus dem durchschnittlichen
Verbrauch für zwei Liefermonate des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen
– aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist
dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten
vom Kunden nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche
Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der
Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung als
erneute Vorauszahlung nachzuentrichten. 
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein
Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.  
Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
Belastungen 
Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem Arbeitspreis gemäß dem Preis-
blatt zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung
– soweit diese Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden – sowie für die Abrech-
nung, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den
Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich Blindstrom) inklusive der vom
Netzbetreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), der 
§ 19 StromNEV-Umlage sowie die Konzessionsabgaben (KA). 
Die Preise nach Ziff. 6.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer sowie – auf diese
Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern
sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit
zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende
Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar
waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die
Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetz-
lichen Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis
zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende
Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Eine
Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird
über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 
Ziff. 6.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 6.3 weitergegebenen Steuer
oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer
Weitergabe verpflichtet.
Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von
elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindli-
che Belastung (d. h. keine Bußgelder o. Ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (wie derzeit z. B. nach
dem EEG und dem KWKG). 
Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden Preise – mit
Ausnahme der gesondert nach Ziff. 6.2 an den Kunden weitergegebenen Strom- und
Umsatzsteuer – darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten
anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder Ermäßigung
kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die Kosten für die Beschaffung von Energie
oder die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation
führen (z. B. durch die Einführung von Netzzugangsentgelten für Einspeisungen, Änderun-
gen der Belastungen nach dem EEG oder KWKG). Der Lieferant wird bei Ausübung seines
billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getra-
gen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser
Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Änderun-
gen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen.
Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das
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Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen.
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über die
aktuellen Preise unter Telefon: 0821/6500-6500 und im Internet unter www.stadtwer-
ke-augsburg.de erhalten. 
Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen  
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG,
StromGVV, StromNZV, StromNEV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung,
Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach
Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderungen,
sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des
förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der
Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem
Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und / oder diesen
Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung
des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam
erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen
ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise
– insoweit anzupassen und / oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und / oder der Ausgleich entstandener
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforder-
lich macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).
Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur
zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anpassung spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Vertragsanpassung nicht ein-
verstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.
Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung  
Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(»Stromdiebstahl«). 
Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens EUR 100,- inklusive
Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach
Ziff. 5.1 ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages blei-
ben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat
oder die aus einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dem Kunden wird
die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und der Beginn der
Unterbrechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung angekündigt. Die
Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht,
dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird den
Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenste-
hen, unverzüglich schriftlich hinweisen. 
Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom
Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder
pauschal nach der geltenden Preisregelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler
Berechnung hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden
oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wiederhergestellt,
wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung bezahlt sind. 
Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und
die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 8.2 wiederholt vorliegen und, im Fall des
Zahlungsverzugs, dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht
wurde.
Haftung
Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der
Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu
machen (§ 18 NAV). 
Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhän-
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutba-
rer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht. 
In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vor-
ausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen
musste, hätte voraussehen müssen. 
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Umzug / Übertragung des Vertrags  
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug innerhalb einer Frist von einem
Monat nach seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen. 
Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – an der neuen
Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum
Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum
rechtzeitig mitgeteilt hat. 
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Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden
mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen
Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unter-
breitet dem Kunden für die neue Lieferanschrift in diesem Fall gerne ein neues Angebot
über die Belieferung mit Elektrizität. Ungeachtet dessen ist der Kunde bei einem
Umzug innerhalb des Gebietes des bisherigen Netzbetreibers berechtigt, den
Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen auf das Ende eines Kalendermonats in
Textform zu kündigen.
Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten
hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der
Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von kei-
nem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen dieses
Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bis-
herigen Entnahmestelle bleibt unberührt. 
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf
einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde
zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht
Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten
schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.
Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine Übertragung der
Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des
Lieferanten nach § 7 EnWG handelt.
Vertragsstrafe 
Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist
der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 
Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden
Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziff. 11.1
und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf,
erhoben werden.
Datenschutz / Widerspruchsrecht 
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.  
Der Kunde kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke
der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem Lieferanten
widersprechen.
Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel  
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen
Netzbetreiber erhältlich.
Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des
vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er
nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch
anzugeben.
Streitbeilegungsverfahren 
Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen)
sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher)
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung
mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die Qualität der Leistungen des
Lieferanten betreffen, sind zu richten an: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH,
Kundencenter, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg. Per Telefon unter der Telefonnummer
0821/6500-6500 oder per E-Mail an die E-Mailadresse: kundencenter@stawa.de. 
Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen. Ein solcher
Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht späte-
stens nach vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu bean-
tragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: Schlichtungsstelle Energie e.V.,
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefonnummer 030/2757240-0, 
E-Mailadresse: info@schlichtungsstelle-energie.de oder im Internet unter
www.schlichtungsstelle-energie.de
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den  Verbraucherservice
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas,  Postfach 8001, 53105 Bonn,
Telefon: 030/22480 500 oder 01805/101 000 (Mo. - Fr. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr), Telefax:
030/22480 323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
Schlussbestimmungen 
Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 
Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich rechtliche Sondervermögen ist Augsburg. Das Gleiche
gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
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